
Rechtsverordnung 
 

für die Erweiterung des Wochenmarktsortimentes und  
die Bestimmung der zusätzlichen Waren 

 
 
Aufgrund des § 67 Abs. 2 der Gewerbeordnung i.V.m. der Verordnung über Zuständigkeiten 
auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts sowie anderen Rechtsgebieten (ZustVO-Wirtschaft) 
vom 18.11.2004 (Nds. GVBI. S. 482) und des § 40 der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung in der Fassung vom 22.08.1996 (Nds. GVBI. S. 382) - jeweils in den 
zurzeit gültigen Fassungen - erlässt der Rat der Stadt Helmstedt in seiner Sitzung am 
18.12.2008 folgende Verordnung: 
 

§ 1 
 
Über den gemäß § 67 Abs. 1 GewO bestimmten Warenkreis hinaus werden zusätzlich die 
nachfolgend bezeichneten Waren auf dem Helmstedter Wochenmarkt zugelassen: 
 
a) Bürsten-, Holz-, Korb- und Seilerwaren, Spankörbe; 
b) Reinigungs- und Putzmittel, Haut- und Haarcreme, Fußöl, Badesalz; 
c) Kleinspielwaren (ausgenommen Computerspiele, elektrische und elektronische 
 Spiele, Kriegsspielzeug); 
d) Modeschmuck mit Ausnahme von Edelmetallen, Edelsteinen und Schmucksteinen; 
e) Wachs- und Paraffinwaren; 
f) Kleinlederwaren (Gürtel, Geldbörsen); 
g) Kleintextilien (Krawatten, Schürzen, Unterwäsche, Mieder, Schals, Damen- und 

Herrenstrümpfe, Tisch- und Zierdecken, Hüte, Mützen, Gardinen); 
h) Kurzwaren aller Art, wie Wollgarn, Zwirn, Bänder, Knöpfe, Sicherheitsnadeln, 

Stecknadeln, Haarnadeln, Schuhbänder, Einlegesohlen; 
i) kleine kreative Dekorationsteile, wie z. B. Fensterbilder, Zierpuppen oder 

Tischschmuck; 
j) Hausschuhe, Sandalen und Badeschuhe; 
k) Kleingartenbedarf und Blumenpflegemittel; 
l) Ton-, Gips- Emaille- und Keramikwaren, kunstgewerbliche Gegenstände, wie z. B. 

Holzschnitzereien; 
m) Heißgetränke aller Art (ohne Alkohol), Säfte; 
n) Südfrüchte und Gewürze; 
o) Haushaltswaren des täglichen Bedarfs, wie Töpfe und Bratpfannen, Bestecke, 

Besenstiele, Schrubber, Staubwedel und Metallwaren (ausgenommen elektrische 
Geräte); 

p) Kleintierzubehör, wie Leinen, Bürsten, Tierfutter (Anzeigepflicht nach § 17 Abs. 1-3 
des Futtermittelgesetzes). 

 
 

§ 2 
 
Die Rechtsverordnung tritt am Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Helmstedt in Kraft. 
 
 
Helmstedt, den 
 
 
gez. Eisermann 
 
(Eisermann) 
Bürgermeister 


